
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung om 9. Noemher 1994

3324. Nutzungsplanung Greifensec (Revision)
Am 1. Dezember 1993 beschloss die Gemeindeversammlung Greifen—
sec eine Revision der mit RRB Nr. 361 1/1984 ienehmiitcn kommu
nalen Nutzungsn1anunc. Sie umfasst die gcmiss revidiertem Planungs—
und Bawesetz (PI3G) überarbeitete l3au- und Zonenordnuni mit zu—
:ehönieni Zonenpian. die Iestleuni der Eiiipfindlichkeitsstufen ge—
miss Lirmschutzverorclnung (LSV). den Erginzungsp1an Kurnzone
und den Ergiinzunsplan Wuldabstandslinien aufgrund der im Rah
men des Waldfeststellungsverfahrens gemiss Waldgesetz festgelegten
Waldrenzen (RRB Nr. 2377/1994).

Gemiss Rechtskrat tbeschuinigunien des Bezirksrates Cster vom
22. Februar 1994 und der Kanzlei der Baurekurskommssionen vom
28. April 1994 sind gegen diesen Beschluss keine Rekurse einiegan—
gen. Der Gemeinderat Gruitcnsee ersucht mit Beschluss om 17. Ja
nuar 1994 um die Genehmiguni der kommunalen Nutzunisplanung.

In der neuen Verordnung zum Schutze des Greik.msees vom 3.
Mirz 1994 ist die nach alter Schutzverordnung geltende Bewilligungs
pflicht für I3auten in der l3auzone durch eine auf die landschaftlich
besonders empfindlichen Übergangsbereiche zur offenen Landschaft
heschrinkte Meldepflicht gemiss § 1$ B\‘V ersetzt worden. In diesen
sogenannten Siedlungsrandzonen kommt dem Schutz der Dachland—
schaft besondere Bedeutung zu. Gemüss langjiihriger Bewilligungs
praxis der Baudirektion wurde im Rahmen des Bewilligunes erfah—
rens die zulLissige Grösse von Dachfhiclienfenstern auf t).3 m Glas—
f1iche beschrankt. Damit die t3estimmungen der neuen l3au— und Zo
nenordnung nicht im Widerspruch zu dieser ausgewiesenen Beti11i-
gungspraxis stehen, sind die Vorschriften in Art. 16 Abs. 4 der Kern-
zone II und in Art. 28 Abs. 2 der betreftenden Wohnzonen innerhalb
des Schutzperimeters in diesetii Sinne zu ergiinzen.

Das revidierte Planungs- und Baugesetz (PBG) kisst hei der Festle
gung der einzelnen Zonentypen keinen Spielraum für nach Woh
nungszahl und -charakter differenzierte Wohnzonen. Die Bezeichnun
gen «Landhauszone» und »Linfamilienhauszone» haben somit keine
l3edeutung im Rahmen des Baubeilligungsverfahrens.

Gemiss § 66 PBG sind Waldahstandslinien nur im Bauzonengehiet
festzusetzen. Für die an der Gemeindeersammlung anstelle der be
antragten Wohnzone beschlossene Reservezone für das Gebiet in der
Ocht erübrigt sich die Festlegung einer Waldahstandslinie. Da der ge
miss § 262 PBG geltende Waldabstand von 3t) m ausserhalb des Bau
zonengebietes eingehalten wird, muss die Waldahstandshinie nicht auf
gehoben erden.

Der Bericht gemdss Art. 26 RPV liegt vor. Die Vorlage ist — mit
Ausnahme der zu ergtnzenden Artikel der Bau- und Zonenordnung
— rechtmüssig. zweckmissig und angemessen ( 5 PBG).

Für den Fall, dass sich eine zur l3eschtverde befugte Person darauf
berufen ill. der vorliegende Iintscheid verletze Art. 6 Ziffer 1 der
Luropiischen Menschenrechtskonvention (LMRK). weil nicht ein un
abhingiges Gericht über ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Ver
pflichtungen («civil rights») entschieden hat und auch das Bundesge
richt im Rahmen einer staatsrechtlichen l3eschwerde kein solches
darstelle. weil dieses die Sache rechtlich nicht voll überprüfen könne
oder Sachverhallsfragen umstritten seien, ist ihm die Möglichkeit zu



—.)—

eröffnen, mit einer l3eschwerdc an das Verwaltungsgericht ici gelan

gen.

AUi Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

1. Der Beschluss der Gerneindeversamm]ung Greifensee vom 1.

Dezember 1993 betreffend Revision der Nutzungsplinung. bestehend

i‘us Bau- und Zonenordnung mit zugehörigem Zonenplan, der Fest

legung der Ernpfindlichkeitsstufen gemiiss Ltirmschutzverordnung

(LSV) und den LrgLinzungspldnen für die Kernzone und dieYaldab

standshnien. wird vorbehältlich Dispositiv Ziffer II genehmigt.

II. Die in Art. 1(1 Abs. 4 und Art. 25 Abs. 2 der Bau- und Zonen

ordnung festgelegte ztiliissige Grösse von Dachtlilchenfenstern gilt

nur ausserhalb des Perimeters des Schcitzgehietes Greilensee. Die

Gemeinde v ird eingeladen, die Bau- und Zonenordnung für die in

der Siedlungsrandzone gelegenen Gebiete der Kernzone II und der

Wohnzonen L und E im Sinne der Erwägungen zu ergänzen.

III. Gegen diesen Beschluss kann innert zwanzig Tagen. von der

Mitteilung an gerechnet, beim Verwiltungsgencht des Kantons Zti—

rieb schriftlich Beschwerde eingereicht werden, sofern der Bescher

deführer sich aus Art. 6 Ziffer 1 EMRK ergebende Ansprüche gel

tend machen will. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und des

sen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizule

gen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind

genau zu bezeichnen und soeit möglich beizulegen.

IV. Dispositiv Ziffern 1-111 dieses I3eschlusses sind gemäss § 6 lit. a

PI3G öl [entlieh bekanntzumachen.
V. Mitteilung an den Gemeinderat Greitensee, S606 Greifensee

(unter I3eilagc eines mit Genehmigung.svermerk versehenen Satzes

der Revisionsvorlige). die Kanzlei der Biurekurskommissionen. das

Verwaltungsgericht sov ie in die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich. den 9.ovember 1994

Vor dem Regierungsraf

Der Staitsschreiher:

Roggwiller


